
24. MÄRZ 2016 BERATUNG/VIEHZUCHT BAUERNZEITUNG 27

Strukturelemente  
auf Pachtland

Betriebswirtschaft / Gemäss Statistik des Bundes waren im Jahr 2010 rund 47 Prozent  
der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Schweiz Pachtland.  

BRUGG n Der ortsübliche Früh-
jahrstermin gemäss Art. 16 des 
landwirtschaftlichen Pachtge-
setzes (LPG) entspricht ungefähr 
dem Vegetationsbeginn. Dieser 
ist je nach Region unterschied-
lich und fällt im Mittelland auf 
die Zeit zwischen Mitte März bis 
Mitte April. Im Berggebiet hinge-
gen fällt dieser in der Regel in die 
Zeit zwischen Mitte April bis Mit-
te Mai. Sofern die Pachtperioden 
nicht mit dem Beginn des Kalen-
derjahres gleichgeschaltet wur-
den, beginnen zu diesem Zeit-
punkt auch die sogenannten 
«Frühjahrspachten».

Direktzahlungspolitik wirkt 
sich auf die Anbauart aus

Gemäss Statistik des Bundes 
waren im Jahr 2010 rund 47 Pro-
zent der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche der Schweiz Pacht-
land. Für den Bewirtschafter ist 
es daher entscheidend, welche 
Massnahmen auf den gepachte-
ten Flächen gestattet sind und 
welche nicht. Die aktuell gelten-
de Direktzahlungspolitik des 
Bundes (AP 2014–17) hat diese 
Fragestellung noch zusätzlich 
verschärft, indem Landwirte bei-
spielsweise für Strukturelemente 
(Asthaufen, Einzelbäume, He-
cken . . .) in Form von Biodiversi-
täts- und Landschaftsqualitäts-
beiträgen auf bisher offenen 
Flächen zusätzliche Förderungen 
erhalten. Die Grundsätze, was 
ein Pächter auf fremdem Eigen-
tum unternehmen darf, sind im 
LPG geregelt. 

So stellt beispielsweise bereits 
die Pflanzung von Bäumen,  
Hecken und Feldgehölzen eine 
wesentliche Veränderung des 
Pachtgegenstandes dar, welche 
über die Pachtzeit hinaus Be-
stand haben können (wenn zum 
Beispiel eine Hecke nicht mehr 
entfernt werden darf) und bedarf 
gemäss Art. 22a LPG einer schrift-
lichen Zustimmung des Verpäch-

ters. Hat der Verpächter dieser 
Veränderung zugestimmt, kann 
eine Wiederherstellung des ur-
sprünglichen Zustands nur ver-
langt werden, wenn dies seiner-
zeit so schriftlich vereinbart 
worden ist. 

Entschädigungen können nicht 
immer verlangt werden

Anders verhält es sich, wenn 
keine schriftliche Zustimmung 
vom Verpächter eingeholt wurde. 
Generell gilt, dass bei der Beendi-
gung der Pacht der Pachtgegen-
stand in dem Zustand zurückzu-
geben ist, indem er sich befindet. 
Für Verbesserungen, welchen 
der Verpächter seinerzeit schrift-
lich zugestimmt hat, kann der 
Pächter spätestens beim Pach-
tende eine angemessene Ent-
schädigung verlangen (Art. 23 
Abs. 1 und 2 LPG). Erfolgte je-
doch seinerzeit die Pflanzung 

z. B. einer Hecke oder von Einzel-
bäumen ohne schriftliche Zu-
stimmung durch den Verpächter, 
so kann dies spätestens bei Been-
digung der Pacht zu Auseinan-
dersetzungen führen. Beurteilt 
der Verpächter dies als Ver-
schlechterung des Pachtgegen-
stands, kann der Pächter mit For-
derungen belangt werden (Art. 
23 Abs. 4 LPG). Der Nachweis der 
Verschlechterung muss jedoch 
erbracht werden. 

Der  Erhalt von staatlichen  
Förderungen auf solchen 
Strukturele mente ist oftmals an 
eine Verpflichtungsdauer von 
acht Jahren gebunden. Wird dem 
Pächter über ein Grundstücks, 
welches Förderungen für Struktu-
relemente erhalten hat, gekün-
digt, ist dies meistens nicht 
gleichzeitig das Ende der Ver-
pflichtungsdauer. Nach Praxis der 
Landwirtschaftsämter sollte ein 

Ausstieg in diesem Fall ohne wei-
tere Folgen möglich sein. Kanto-
nale Unterschiede bleiben jedoch 
vorenthalten. 

Beim Errichten von Struktur-
elementen auf Pachtland sollte 
der Bewirtschafter den Verpäch-
ter über diese Änderungen am 
Pachtgegenstand informieren. 
Kann das Strukturelement nicht 
ohne weiteres wieder vom Pacht-
gegenstand entfernt oder besei-
tigt werden, ist eine schriftliche 
Zustimmung durch den Verpäch-
ter unabdingbar. Ebenfalls sollte 
in diesem Fall die Rückgabe des 
Pachtlandes und die Handha-
bung dieser Veränderung genau 
geregelt werden. Spätere Unklar-
heiten und Streitigkeiten lassen 
sich dadurch vermieden.
 Lorenz Büchel, Agriexpert, 
 Schweizer Bauernverband

Bei Fragen Tel. 056 462 51 11
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Elektronisches Patientendossier 
auf dem Vormarsch 

BRUGG n eHealth führt das Ge-
sundheitswesen ins digitale Zeit-
alter. Denn nur digital können die 
Milliarden von Daten geordnet 
werden, die heute auf Papier oder 
bereits elektronisch angelegt wer-
den. Das bedeutet, dass die Ab-
läufe im Gesundheitswesen mit 
elektronischen Mitteln verbessert 
und die Beteiligten – Patienten, 
Ärzte, Versicherungen, Labors, 
Apotheken, Spitäler usw. – unter-
einander vernetzt werden. Ziel 
der «Strategie eHealth Schweiz» 
ist es, mehr Sicherheit und Quali-
tät im Gesundheitswesen zu 
schaffen und langfristig zur Stabi-
lisierung der Kosten beizutragen.

Damit einher geht das elektro-
nische Patientendossier. In die-
sem werden alle gesundheitsre-
levanten Daten gespeichert, die 
dezentral bei verschiedenen 
Leistungserbringern wie Spitä-
lern, Hausärzten, Apotheken 
oder Spitex entstanden sind. Das 
Parlament hat das Bundesgesetz 
über das elektronische Patien-
tendossier im Juni 2015 verab-
schiedet, das Gesetz tritt 2017 in 
Kraft. Mit dem elektronischen 
Patientendossier sollen die  
Qualität der medizinischen Be-
handlung gestärkt, die Behand-
lungsprozesse verbessert, die 

Patientensicherheit erhöht und 
die Effizienz des Gesundheits-
systems gesteigert werden.

Für den Aufbau der elektroni-
schen Patientendossiers sind die 
Kantone zuständig. Damit Ge-
sundheitsfachpersonen auf das 
elektronische Patientendossier 
zugreifen können, müssen sie 
sich einer Stammgemeinschaft 
anschliessen. Spitäler, Reha-Kli-
niken und psychiatrische Klini-
ken sind verpflichtet, dies inner-
halb von drei Jahren nach 
Inkrafttreten des Gesetzes zu 
tun. Alters- und Pflegeheime ha-
ben dafür fünf Jahre Zeit. Für Pa-
tienten, Hausärzte, Spitex und  
Apotheker ist die Teilnahme frei-
willig. Das elektronische Patien-
tendossier gehört dem Patien-
ten. Er allein entscheidet, wem er 
Zugriff auf welche Daten geben 
will. Gewisse Bereiche wie psy-
chiatrische Diagnosen oder 
Schwangerschaftsdaten können 
geschützt werden. Für Notfälle, 
in denen man nicht mehr an-
sprechbar ist, kann man eine 
Vertrauensperson bestimmen, 
die über den Zugriff entscheidet.
 Christian Scharpf,
 Geschäftsleiter Agrisano,
 Tel. 056 461 71 11,
 www.agrisano.ch

Bereits die Pflanzung von Bäumen oder Hecken durch den Pächter stellt eine wesentliche Veränderung des  
Pachtgegenstands dar, welche über die Pachtzeit hinaus Bestand haben können.  (Bild BauZ) 

Positives Zeichen 
Mittel / Keine Glyphosat-Rückstände bei 
Schweizer Raps und Getreide gefunden.  

BERN n Der Schweizerische  
Getreideproduzentenverband 
(SGPV) liess Raps- und Getreide-
proben aus zehn verschiedenen 
Sammelstellen aus der ganzen 
Schweiz von einem zertifizierten 
Labor analysieren. «In keiner der 
Proben konnten Glyphosatrück-
stände festgestellt werden», 
heisst es in einer Mitteilung. 

Positives Zeichen für den 
Schweizer Anbau

Der SGPV wertet dies als posi-
tives Zeichen für den Schweizer 
Getreide- und Rapsanbau und 
weist Konsumenten darauf hin, 
dass es sich lohne, beim Kauf auf 

die Herkunft der Rohstoffe zu 
achten. Laut SGPV wird Glypho-
sat in der Schweiz vor allem ein-
gesetzt, wenn die Unkräuter mit 
mechanischen Mitteln nur sehr 
schwer bekämpft werden kön-
nen. Der Einsatz des Herbizids 
auf Getreide- oder Rapspflanzen 
sei verboten. 

In vielen Ländern  
noch eingesetzt

Anders in der EU, wo in vielen 
Ländern Glyphosat auch kurz 
vor der Ernte eingesetzt werde. 
Dies, um die Reife zu beschleuni-
gen und das einheitliche Abrei-
fen zu fördern. lid

Savard Klara siegte über alle Kuhrassen
Arc Jurassien / Auch die 20. Ausgabe der Ausstellung in Saignelégier JU war ein voller Erfolg.

SAIGNELÉGIER n Markus Ger-
ber hatte die Ehre an der 20. Aus-
gabe der Arc Jurassien Expo in 
Saignelégier JU von letzter Wo-
che die Richterarbeit zu über-
nehmen. Am Freitagabend hat-
ten die Simmentaler, dass Swiss 
Fleckvieh, die Jersey, das Braun-
vieh und die Montbéliarde ihren 
grossen Auftritt. Am Samstag 
waren dann die Rassen Red Hol-
stein und die Holstein an der 
Reihe.

Savard-Töchter dominierten 
Champion-Wahl

Grosse Red-Holstein-Siegerin 
und zugleich Supreme Champi-
on wurde die Savard-Tochter 
Klara von Jean Siegenthaler aus 
Mont-Soleil BE. Klara ist mit 44 
44 94 punktiert und frisch in die 
dritte Laktation gestartet. In ihrer 
Klasse setzte sie sich vor einer 
weiteren Savard-Tochter durch: 
Olina von Fredy und Raphaël 
Stauffer aus La Chaux-de-Fonds 
NE. Olina wurde später vom 
Richter Markus Gerber zur Re-
serve-Champion gewählt. RH-
Junior-Champion wurde die be-

kannte Mr Savage Pasteque von 
Roger Frossard aus Les Pomme-
rats JU. Reserve-Junior-Champi-
on wurde Terreaux Major Enivia 
von Roland und Matthieu Ter-
raux aus Bonfol JU. Vor allem die 
Stiere Savard, Absolute, Red Boy 
und Big Apple dominierten  
die Red-Holstein-Schau. Bei den 
Holstein hatte der Betrieb Fros-

sard mehrere heisse Eisen im 
Feuer. Grand Champion wurde 
Ptit Coeur Innovation Mimi. Den 
Reservetitel sicherte sich Burny 
Bijou von Wilfred Habegger aus 
Roches BE. 

Auch bei den jüngeren Hol-
steinkühen räumte Roger Fros-
sard ab. Seine pechschwarze Ptit 
Coeur Sid Tiguan wurde verdien-

te Junior-Champion. Sie verwies 
Swisslor Artes Love Black von 
Francis und Bastien Oppliger aus 
La Chaux-de-Fonds NE auf den 
Reserveplatz. Und Dritte wurde 
hier Menoud Red Lauthority  
Kylie von Menoud und Sohn  
aus Môtiers NE. Bei der Hol- 
steinschau hatten vor allem die 
Stiere Atwood, Windbrook oder 

Dempsey mehrere Töchter in 
den vorderen Rängen.

Grosse Anerkennung  
der kleineren Rassen 

Beim Swiss Fleckvieh wurden 
zwei Kuhkategorien aufgeführt. 
Siegerkuh wurde Les Richard 
Bond Samira von Richard Uelt-
schi aus Les Reussilles BE. Die 

andere Kategorie gewann Vol-
taire Francine von Jean-Bern-
hard und Adamir Huguenin aus 
La Brévine NE. 

Auch bei den Simmental gab 
es zwei Kuhklassen zu richten. 
Grand Champion wurde hier 
Benn Enola von Daniel Bühler 
aus Courtelary BE. Enola ist mit 
44 43 93 punktiert und ist die 
dritte Laktation mit über 40 kg 
Tagesmilch gestartet. 

Blooming-Tochter setzte sich 
beim Brown Swiss durch

Beim Brown Swiss trumpfte 
Niederhauser Blooming Lindsay 
von Loïc und Yves Niederhauser 
aus Tramelan BE obenaus. Den 
anderen Kategoriensieg holte 
sich Jolden Justine von Martin 
Kohli aus Perrefitte BE. Den Jer-
sey-Sieg trug Raymond Bühler 
mit seiner Bül-R Jordan Jordann 
aus Courtelary BE davon. Und 
der Grand-Champion-Titel der 
Montbéliarde ging in den be-
kannten Zuchtstall der Gebrüder 
Rey aus Les Verrières NE mit ih-
rer Urocher Djerba. 

 Peter Fankhauser

Grand Champion der Red-Holstein-Schau wurde Savard Klara von Jean 
Siegenthaler, Mont-Soleil BE. 

Junior-Champion bei den Holstein wurde die sehr exakte Ptit Coeur Sid 
Tiguan von Roger Frossard, Les Pommerats JU. (Bilder pf)


